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■ Gestaltung
Alte Bausubstanz mit
Leichtbau neu definiert

■ Technik
Tiefenabsorber für
gute Akustik im Büro

■ Unternehmen
Systemwelten: Skepsis
bei Verarbeitern ist groß

www.trockenbau-akustik.de
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Mit Trockenbau dicht machen
Im dritten Teil der Artikelserie zur Leitungsanlagen-
richtlinie beschreiben die Autoren fachgerechte Maß-
nahmen für die Leitungsführung in Installations-
kanälen und Schachtwänden. 

TEIL 3

Bei bestimmten Anforderun-
gen des vorbeugenden
Brandschutzes müssen Lei-

tungsanlagen in speziellen Instal-
lationskanälen oder Schachtwän-
den verlegt werden, so zum Bei-
spiel
� vertikale Kanäle als Installati-

onsschächte für Ver- und Ent-
sorgungsleitungen über Eta-
gen oder in notwendigen
Treppenräumen; 

� horizontale Kanäle als Instal-
lationskanäle im Bereich von
Fluren und Ausgängen ins
Freie;

� horizontale und vertikale In-
stallationskanäle zur Durch-
führung von Leitungsanlagen
durch fremde Brandabschnitte.
Diese müssen – einschließlich

der Abschlüsse von Öffnungen –
aus nicht brennbaren Baustoffen
bestehen und eine Feuerwider-
standsdauer haben, die der erfor-
derlichen Feuerwiderstandsdauer
der Decke beziehungsweise den
Umgebungswänden entsprechen.

Installationskanäle und Unter-
decken aus nicht brennbaren Bau-
stoffen mit einer Feuerwider-
standsdauer von 30 Minuten genü-
gen nach den Leitungsanlagen-
Richtlinien (LAR/RbLei) in Fluren,

in denen Installationskanäle keine
Geschossdecken überbrücken. In
den Bundesländern Bayern und
Hamburg allerdings muss für diese
Räume bei mehr als 5 Vollgeschos-
sen und in Sonderbauten mit be-
sonderen Anforderungen die Qua-
lität F90 erbracht werden (siehe je-
weiliges Brandschutzkonzept).

Für Kanäle stehen 
zwei Prinzipien zur Wahl
1. Installationskanäle und 

-schächte I30 bis I120
Brandlasten sind in Rettungs-

wegen, in allgemein zugänglichen
Fluren und in notwendigen Flu-
ren einschließlich deren Ausgän-

Abgesichert. Mo-
derne Bauten
beherbergen ei-
ne Vielzahl von
Haus- oder Kom-
munikations-
technik. Deren
Leitungen müs-
sen vor Bränden
geschützt wer-
den, ebenso
muss aber auch
die Umgebung
vor brennenden
Leitungen ge-
schützt werden.

Installationskanal mit losem Deckel aus Brandschutz-Platten.
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gen ins Freie nicht zulässig. So-
mit wird eine Kapselung dieser
Brandlasten durch Trockenbau-
konstruktionen erforderlich.

Die Installationskanäle oder 
-schächte (I-Kanal) sollen die
Brandübertragung von innen
nach außen über eine bestimmte
Zeitdauer verhindern, damit die
Umgebung, zum Beispiel ein
Deckenhohlraum oder ein Ret-
tungsweg vor den Auswirkungen
eines Brandes geschützt wird. Die
Installationskanäle werden nach
DIN 4102-11 geprüft und erhal-
ten eine I-Klassifizierung ( „I“ be-
deutet „intern“).
2. Kabelkanäle und -schäch-

te mit Funktionserhalt E30
bis E90
Sicherheitsrelevante gebäude-

technische Anlagen, zum Beispiel
Brandmeldeanlagen, Sprinkler-
anlagen oder Rauchabzugsanla-
gen müssen im Brandfall ihre
Funktionsfähigkeit über die ge-
forderte Feuerwiderstandsdauer
behalten.

Kabelkanäle und -schächte si-
chern daher bei einem von außen
einwirkenden Brand den Funkti-
onserhalt der im Innern des Ka-

belkanals verlegten Leitungen
und schützen so die elektrischen
Leitungen vor den Auswirkungen
eines Umgebungsbrandes. Die
Kabelkanäle werden nach DIN
4102-12 geprüft und erhalten ei-
ne E-Klassifizierung („E“ bedeu-
tet „extern“). Sie sind kennzeich-
nungspflichtig und eine Werks-
bescheinigung gemäß DIN
50049-2.1 muss ausgestellt wer-
den.

Konstruktions- und 
Anschlussdetails 

Kanäle bestehen entsprechend
der geforderten Feuerwider-
standsdauer aus unterschiedlich
dicken ein- oder mehrlagigen
Platten, die ohne Unterkonstruk-
tion miteinander befestigt wer-
den. Als Verbindungsmittel kön-
nen Stahlklammern oder Schnell-
bauschrauben verwendet werden.
Eine Verspachtelung ist brand-
schutztechnisch meist nicht er-
forderlich.

Die Beplankung von E-
Kanälen ist in der Regel dicker als
bei I-Kanälen. Im Bereich der
Querstöße sollte der Planer bei

einlagigen Kanälen sowie bei vor-
gefertigten Kanälen einen zusätz-
lichen Plattenstreifen (zum Bei-
spiel 20 mm dick x 100 mm breit)
als Stoßhinterlegung vorsehen.

Die Technik unterscheidet
zwischen zwei, drei und vierseiti-
gen Kanälen. Während bei zwei-
oder dreiseitigen Kanälen Wand
und Decke Teil des Kanals sind,
muss ein vierseitiger Kanal ent-
weder auf Auslegern oder auf
Tragprofilen aufgelegt werden.
Ausleger und Tragprofile werden
in einem solche Falle mittels Ge-
windestangen an der Rohdecke
abgehängt.

Bei dieser Abhängung sind be-
sondere Randbedingungen zu be-
achten. Die verwendeten Dübel
müssen über eine Allgemeine bau-
aufsichtliche Zulassung verfügen
(ABP; Stahlspreizdübel ≥ M8,
doppelte Einbautiefe, jedoch min-
destens 60 mm). Für den Span-
nungsnachweis der Gewindestan-
gen ist für den Brandfall eine
zulässige Zugspannung von
9 N/mm2 (F30) anzulegen. Da das
Gewicht der Kanäle je nach Größe,
Beplankung und Belegungsdichte
der Installation schwankt, ist in je-
dem Einzelfall ein statischer Nach-
weis erforderlich.

Der Einsatz von Kabelprit-
schen ist abhängig von der Ka-
belbelegung. Bei einer Kabelbele-
gung bis maximal 30 kg/lfm
kann auf eine Kabelrinne ver-
zichtet werden. Die freiaufliegen-
den Kabel sind in Abständen von
je 600 mm durch einen festeinge-
bauten Plattenstreifen zu unter-
stützen (Angaben für die Rigips
System 3.80… und 3.85… bei
einlagiger Beplankung). Sind Ka-
belpritschen Teil der Prüfung
hinsichtlich des Brandschutzes,
müssen sie in jedem Fall einge-
setzt werden.

Installationskanal E30 aus Brandschutz-Platten.

Dreiseitiger
Kanal mit ka-
beltragender
Konsole; im
Ausschnitt ein
Anschlussde-
tail (D).
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Besondere Anforderungen
bei I-Kanälen

Für die Befestigung von Lei-
tungsanlagen innerhalb von I-
Kanälen gilt: Mehrere Kabel dür-
fen durch die Kanalwand nach
außen geführt werden. Hierzu
wird die Kabelwand mit einem
GKF-Streifen im Bereich der Öff-
nung verstärkt und die Kabel
großflächig rund 100 mm dick
mit Feuerschutz- Spachtel verse-
hen. Zweite Möglichkeit ist die
Kabelwand im Bereich der Öff-
nung mit einem circa 50 mm
breiten GKF-Streifen in Gesamt-
schottdicke aufzudoppeln und ei-
nen „Brandschutzstein“ (Mate-
rial: FEP) einzuspachteln. Ka-
belzwickel müssen dabei ge-
schlossen werden. Herauszufüh-
rende Einzelkabel sind durch die
zu umrahmende Kanalwandung
zu führen, die mit FEP-Brand-
schutzdichtmasse (Füllraum
≤ 5 mm) zu schließen ist. 

Sind Kabelkanäle durch Wän-
de mit Brandschutzanforderun-
gen hindurchgeführt, unterschei-
den sich die Ausführungen. Wäh-
rend E-Kanäle ohne Unterbre-
chung durch die Wand geführt
werden dürfen, müssen für I-
Kanäle Sollbruchstellen in der
Wand vorgesehen werden.

Schachtwände müssen 
absturzsicher sein

Aus brandschutztechnischer
Sicht bestehen keine Bedenken,
anstelle von Installationsschäch-
ten auch F-klassifizierte Schacht-
wände einzusetzen (Quelle: Kom-
mentar zur MLAR, Seite 30 Ab-
schnitt 3.5.1). Die Verkleidung
der Schachtwand muss die Feu-
erwiderstandsdauer der zu über-
brückenden Decke besitzen. Für
die Leitungsdurchführung im Be-
reich der Schachtwände in Ge-
bäuden mittlerer Höhe und
Hochhäuser werden brand-
schutztechnische Anforderungen
mit einer Feuerwiderstandsdauer
von 90 Minuten gestellt. Der Auf-
bau kann einseitig, zweiseitig
oder dreiseitig erfolgen. Für alle
Schachtwände gilt, dass sie den
Nachweis der Absturzsicherheit
erbringen müssen.

Bei Gebäuden besonderer Art
und Nutzung (Schulen, Hotels,
Versammlungsstätten) werden al-

le Schachtwände, welche Brand-
abschnittsbereiche überbrücken,
als eigene Brandabschnitte gemäß
DIN 4102-4 erstellt. Alle ein- und
ausführenden Leitungen müssen
brandschutztechnisch die Feuer-
widerstandsdauer der Schacht-
wand erbringen. Die gleiche For-
derung gilt auch für alle Türen
und Revisionsklappen.

Nach der Muster-Lüftungsan-
lagen Richtlinie (Stand Sept.
2000) dürfen bei brennbaren Lei-
tungen innerhalb des I-Schachtes
nach DIN 4102-4 nur Brand-
schutzklappen K90 ohne Zusatz
eingeplant werden.

Konstruktions- und 
Anschlussdetails

Schachtwände haben eine F-
Klassifizierung von beiden Seiten,
können aber in der Praxis nur

Leitungsdurchführung durch F90 Schachtwände mit brandschutztechnischen Anforderungen.

Kabelbox (lks.) und Rohrbox R90.

von einer Seite montiert werden.
Konstruktiv wird zwischen zwei
Typen von Schachtwänden un-
terschieden:

� Schachtwände mit Unter-
konstruktion
Die Grundkonstruktion be-
steht, wie bei freistehenden
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Die Beschreibung der Maßnahmen für
Leitungsführungen in Verbindung mit
Decken erfolgt im Teil 4 des Facharti-
kels.

Autoren
Dipl.-Ing. Manfred Lippe ist ö.b.u.v.
Sachverständiger für das Installateur-,
Heizungsbauer-  und WKSB-Isolierer-
handwerk sowie Sachverständiger des
vorbeugenden Brandschutzes Eipos/
IHK-Dresden. Dipl.-Ing. Peter Wachs ist
Mitarbeiter im System Development
bei Rigips. Auch er ist Sachverständi-
ger des vorbeugenden Brandschutzes
Eipos/IHK-Dresden.

www.mlpartner.de

www.rigips.de

Brandschutzleitfaden für Leitungs-
anlagen in Verbindung mit Trocken-
baukonstruktionen  sowie Baulicher
Brandschutz als PDF-Dokument ko-
pierbar.

Literatur 
Lippe, Manfred/Wesche, Dr. Jürgen:
Kommentar zur Muster-Leitungsanla-
gen-Richtlinie, Heizungsjournal-Verlag.

Vorsatzschalen, aus einem
Ständerwerk mit UW-Profilen
an der Wand, Decke und Bo-
den und eingestellten CW Pro-
filen, an die mehrlagige Be-
plankung befestigt werden. Für
diese Konstruktion ist die
Wandhöhe nach ABP begrenzt.

� Schachtwände ohne Unter-
konstruktion
Die Beplankung wird an um-
laufenden L-Winkeln befe-
stigt. Für diesen Wandtyp ist
die Schachtbreite nach ABP
begrenzt.

Anforderungen an
Einbauten in Schachtwände

Einbauten müssen im System
geprüft sowie von der Raumseite
aus montierbar sein und die glei-
che Feuerwiderstandsdauer wie
die Schachtwand (Brandbean-
spruchung von beiden Seiten)
aufweisen. Für Elektro-Anschlüs-
se sind Einhausungen der Hohl-
wanddosen auf der Schachtseite
in Beplankungsdicke vorzuneh-
men (siehe auch Trockenbau-
Akustik Ausgabe 4/2003). Revisi-
onsklappen müssen in das Öff-
nungsmaß eingesetzt und mit
dem Wandsystem nach Vorgabe
des ABP verschraubt werden.

Bei Leitungsführungen in
Schachtwänden sind folgende
Maßnahmen zu beachten:

Bei Verwendung von Durch-
führungssystemen R30/R90 für
Rohrleitungen und S30/S90 für
Elektroleitungen muss besonders
auf die Mindestdicke der Schacht-
wandkonstruktionen geachtet
werden. Die Leitungsführung und

die Befestigung der Leitungsanla-
gen muss so geplant und ausge-
führt werden, dass auch im
Brandfall keine Ausdehnung- und
Zwangskräfte die Durchführung
und die Schachtwand frühzeitig
zerstören können.

Schachtwand F30-A Schachtwand F90-A


